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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die Union fördert die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten, um zu erreichen, dass die
Wirksamkeit der Systeme zur Verhütung
von natürlichen oder vom Menschen
verursachten Katastrophen und zum
Schutz vor solchen Katastrophen in der
Union verbessert wird.

Die Tätigkeit der Union hat folgende
Ziele:

a) Unterstützung und Ergänzung der
Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf
nationaler, regionaler und kom-
munaler Ebene im Hinblick auf die
Gefahrenvermeidung, auf die
Ausbildung der in den Mitglied-
staaten am Bevölkerungsschutz
Beteiligten und auf Einsätze im
Falle natürlicher oder vom Men-
schen verursachter Katastrophen;

b) Förderung einer schnellen und
effizienten Zusammenarbeit zwi-
schen den einzelstaatlichen Be-
völkerungsschutzstellen im
Einsatzfall;

c) Verbesserung der Kohärenz von
Bevölkerungsschutzmaßnahmen
auf internationaler Ebene.

(2) Die für die Erreichung der
in Absatz 1 genannten Ziele erforderli-
chen Maßnahmen werden durch Euro-
päische Gesetze oder Rahmengesetze
festgelegt.

(1) Die Union fördert die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten, um zu erreichen, dass die
Wirksamkeit der Systeme zur Verhütung
von natürlichen oder vom Menschen
verursachten Katastrophen und zum
Schutz vor solchen Katastrophen in der
Union verbessert wird.

Die Tätigkeit der Union hat folgende
Ziele:a) Förderung einer

schnellen und effizienten
Zusammenarbeit zwischen den
einzelstaatlichen Be-
völkerungsschutzstellen im
Einsatzfall;

b) Verbesserung der Kohärenz von
Bevölkerungsschutzmaßnahmen
auf internationaler Ebene.
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Begründung:

Bereits in Abs. I enthalten. Die Rechtsgrundlage ergibt sich einerseits aus Art. I-
16, geht aber über Art. I-16 Abs. III (Harmonisierungsverbot) hinaus.


